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§ 1 Maßgebliche Bedingungen 
 

1) Unsere Bestellungen erfolgen ausschließlich aufgrund 
unserer Einkaufsbedingungen. Die Allgemeinen Lie-
ferbedingungen des Lieferanten oder sonstige abwei-
chende Vereinbarungen gelten nur dann, wenn sie 
von uns als Zusatz zu unseren Einkaufsbedingungen 
schriftlich bestätigt werden. 

2) Die Einkaufsbedingungen von uns gelten auch dann, 
wenn von uns in Kenntnis entgegenstehender, von 
unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedin-
gungen des Lieferanten die Lieferung vorbehaltlos 
angenommen wird. Bezugnahmen oder Gegenbestä-
tigungen des Lieferanten unter Hinweis auf seine Lie-
ferbedingungen wird hiermit ausdrücklich widerspro-
chen. 

3) Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte mit dem Lieferant. 

4) Die vorliegenden Einkaufsbedingungen gelten für 
Erzeugnisse und Leistungen gleichermaßen (im fol-
genden auch als „Lieferung“ bezeichnet). 

 

§ 2 Bestellungen 
 

1) Nur schriftlich erteilte Bestellungen sind gültig. Die 
Schriftform wird auch durch DFÜ und Fax gewahrt. 
Maßgeblich ist der Inhalt unserer schriftlichen Bestel-
lung. 

2) Die Annahme jeder Bestellung ist vom Lieferanten 
unverzüglich nach Eingang, spätestens innerhalb von 
2 Wochen, zu bestätigen. Liegt uns die Bestätigung 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Datum der 
Bestellung vor, so sind wir berechtigt, die Bestellung 
zu widerrufen. 

3) Wir können im Rahmen der Zumutbarkeit für den 
Lieferanten Änderungen des Gegenstandes in Kon-
struktion und Ausführung verlangen. Dabei sind die 
Auswirkungen, insbesondere der Mehr- und Minder-
kosten sowie der Liefertermine, angemessen zu be-
rücksichtigen. 

4) Aggregate, Teile usw., die im Auftrag oder in der 
Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich genannt wer-
den, aber zur Erfüllung der vereinbarten Leistungen 
notwendig sind, gehören zum Liefer- und Leistungs-
umfang und sind in dem vereinbarten Preis enthalten.  

5) Der Lieferant wird uns auf die Möglichkeiten etwaiger 
Qualitätsverbesserungen / Änderungen hinweisen. 
Diese können nur mit unserer Zustimmung erfolgen. 
Falls sich hierdurch eine Änderung von Preis, Ge-
wicht, Funktion und Lieferzeit ergibt, so ist unsere 
schriftliche Genehmigung einzuholen. 

 

§ 3 Preise 
 

1) Soweit nicht abweichend vereinbart, sind die in unse-
rer Bestellung genannten und vom Lieferant bestätig-
ten Preise verbindlich.  

2) Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, gelten 
die Preise für Lieferung frachtfrei an die von uns an-
gegebene Abladestelle, und sofern keine Abladestelle 
angegeben wurde, an unseren Sitz, einschließlich 
Verpackung. 

3) Soweit wir dies wünschen, hat der Lieferant die Ver-
packung kostenlos zurückzunehmen und bei uns ab-
zuholen. 

 

§ 4 Rechnungen und Lieferantenerklärungen 
 

1) Rechnungen werden von uns nur bearbeitet, wenn 
diese die entsprechenden Vorgaben in unserer Be-
stellung und die in dieser Bestellung ausgewiesene 
Bestellnummer, angeben. Für alle wegen Nichteinhal-
tung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der 
Lieferant verantwortlich.  

2) Der Eingang der Rechnung allein, führt nicht zur Fäl-
ligkeit der Forderung. 

3) Der Lieferant ist verpflichtet, spätestens mit der ersten 
Lieferung sämtliche Erklärungen beizubringen, die zur 
Einfuhr/Ausfuhr und zum Nachweis gegenüber Be-
hörden bezüglich der Lieferung erforderlich sind. 

4) Solange die Voraussetzungen gem. Abs. 1 und 2 
nicht erfüllt sind, gelten die Rechnungen nicht als er-
teilt und/oder die Lieferungen als nicht ordnungsge-
mäß erfolgt. 

 

§ 5 Zahlungsbedingungen 
 
1) Soweit nicht abweichend vereinbart, erfolgt die Zah-

lung nach unserer Wahl innerhalb von 14 Tagen nach 
Fälligkeit mit 3 % Skonto und innerhalb von 30 Tagen 
nach Fälligkeit netto.  

2) Zahlungsverzug tritt erst 30 Tage ab Fälligkeit und 
Zugang der Rechnung ein. Die Fälligkeit der Forde-
rung besteht unter folgenden Voraussetzungen:  
- 30 Tage nach Weiterverarbeitung, spätestens je-

doch 60 Tage nach Rechnungseingang, und 
- Einhaltung der in § 4 Abs. (1) und (2) geregelten 

Formerfordernisse, und Eingang der Lieferung bei 
uns. 

3) Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der Rech-
nungsprüfung. 

4) Bei Annahme verfrühter Lieferungen beginnen die 
Fristen zur Bestimmung der Fälligkeit erst nach dem 
vereinbarten Liefertermin zu laufen. 
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5) Verzugszinsen für Entgeltforderungen werden auf 
höchstens 5 %-Punkte über dem Basiszinssatz be-
grenzt. Zahlt der Lieferant niedrigere Kreditzinsen, so 
sind diese maßgeblich. Der Lieferant hat die von ihm 
gezahlten Kreditzinsen uns gegenüber bei der Gel-
tendmachung von Verzugsentschädigungen nachzu-
weisen. 

6) Der Lieferant darf seine Forderung nur mit Zustim-
mung von uns an Dritte abtreten oder von Dritten ein-
ziehen lassen. Eine Teilabtretung durch den Lieferan-
ten oder die Einziehung von Teilbeträgen durch Dritte 
ist ausgeschlossen. 

 

§ 6 Liefertermine und Fristen 
 

1) Die in der Bestellung bzw. Liefereinteilung angegebe-
nen Termine, Mengen und Fristen sind verbindlich 
und vollständig zu erfüllen/einzuhalten. Zur Entge-
gennahme von Teilleistungen sind wir nicht verpflich-
tet. Wir können bei der Bewirkung von Teilleistungen 
durch den Lieferant nach erfolgloser angemessener 
Frist zur Leistung der gesamten Liefermenge diese 
als nicht geschuldet zurückweisen. Maßgebend für 
die Einhaltung der Liefertermine und der Lieferfristen 
ist der Eingang der Ware bei der vereinbarten Abla-
destelle von uns, und sofern keine Abladestelle ver-
einbart wurde, an unserer Adresse an unserem Sitz. 

 

§ 7 Versand/Erfüllungsort/Gefahrtragung 
 

1) Die Lieferung hat jeweils an die auf der Bestellung 
angegebene Versandadresse zu erfolgen. Ein Liefer-
schein ist der Ware beizugeben.  

2) Soweit wir den Versand nicht selber durchführen 
und/oder das Transportunternehmen bestimmen, ist 
der Erfüllungsort stets die auf der Bestellung angege-
bene Versandadresse und soweit keine Versanda-
dresse angegeben ist, unser Sitz. 

3) Der Lieferant trägt die Gefahr bis zur Anlieferung des 
Liefergegenstandes an die angegebene Versanda-
dresse (Erfüllungsort), auch wenn wir den Transpor-
teur und/oder die Transportversicherung überneh-
men. 

 

§ 8 Lieferverzug 
 

1) Der Lieferant trägt das Beschaffungsrisiko für die von 
uns bestellten Liefergegenstände. 

2) Maßgeblich für den nach dem Kalender bestimmten 
Liefertermin ist das Datum, das in der schriftlichen 
Bestellung von uns oder in sonstigen Erklärungen von 
uns im Zusammenhang mit der Bestellung angege-
ben ist. Datumsangaben des Lieferanten sind für die 
Zeit der Leistung des Lieferanten unbeachtlich, es sei 

denn sie stimmen mit den von uns genannten über-
ein. 

3) Sobald der Lieferant die Schwierigkeiten in der Mate-
rialbestellung, der Fertigung usw. voraussieht, die ihn 
an der rechtzeitigen, vor allem vereinbarungsgemä-
ßen Lieferung hindern können, hat er uns hiervon un-
verzüglich zu benachrichtigen. Hierdurch wird die 
Verpflichtung des Lieferanten zur termingerechten 
Lieferung und zur Übernahme des Beschaffungsrisi-
kos nicht berührt.  

4) Die Annahme der verspäteten Lieferung oder Leis-
tung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der 
durch die verspätete Lieferung zustehenden Ansprü-
che gegenüber dem Lieferanten. Teilleistungen kön-
nen wir stets als Nichterfüllung der Lieferverpflichtung 
des Lieferanten zurückweisen.  

5) Ist der Lieferant verpflichtet, uns mehrfach mit den 
Liefergegenständen zu beliefern und überschreitet 
der Lieferant die vereinbarten Liefertermine bei zwei 
Lieferungen/Teillieferungen, so sind wir berechtigt, ei-
nen etwaigen mit dem Lieferanten bestehenden 
Rahmenvertrag über die Belieferung aus wichtigem 
Grund zu kündigen. Dabei gilt die Beanstandung der 
ersten Terminüberschreitung durch uns als Abmah-
nung, die wegen der weiteren Terminüberschreitung 
erfolglos geblieben ist. 

6) Hiervon unberührt bleibt unser Recht, sämtliche 
Rechte, die uns wegen der Terminüberschreitung der 
jeweiligen Einzellieferung zustehen, geltend zu ma-
chen.  

7) Besteht zwischen uns und dem Lieferant kein Rah-
menvertrag in den vorstehenden Fällen, so sind wir 
bei zweimaliger Terminüberschreitung zum Rücktritt 
bezüglich der noch ausstehenden Lieferun-
gen/Teillieferungen berechtigt, auch wenn die Verzö-
gerung vom Lieferant nicht zu vertreten war. Weiter-
gehende Rechte von uns bleiben auch bei Erklärung 
des Rücktritts unberührt. 

 

§ 9 Qualität und Dokumentation 
 

1) Der Lieferant hat für seine Lieferung die anerkannten 
Regeln der Technik, den neuesten Stand der Technik, 
die Sicherheitsvorschriften und die vereinbarten tech-
nischen Daten einzuhalten. Änderungen des Liefer-
gegenstandes bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung durch uns. 

2) Der Lieferant kann sich auf Dokumente, Werbeaus-
sagen oder Zeichnungen, die Aussagen zur Beschaf-
fenheit des Liefergegenstandes enthalten, nicht beru-
fen, sofern die dort wiedergegebenen Anforderungen 
nicht den Anforderungen in unserer Spezifikation 
und/oder den nachstehenden Bedingungen und/oder 
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den sonstigen Vereinbarungen mit dem Lieferanten 
entsprechen. Im übrigen ist der Lieferant jedoch an 
derartige Aussagen gebunden, sofern sie die von uns 
in dieser Vereinbarung, den sonstigen Vereinbarun-
gen und diesen Einkaufsbedingungen aufgestellten 
Anforderungen überschreiten. 

3) Der Lieferant muss ein entsprechendes Qualitätsma-
nagement einrichten und nachweisen. Wir behalten 
uns vor, die Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-
systems vor Ort zu prüfen. Änderungen des Lieferge-
genstandes bedürfen der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung. Unabhängig davon, hat der Lieferant die 
Qualität der Liefergegenstände ständig zu prüfen. Die 
Vertragspartner werden sich über die Möglichkeit ei-
ner Qualitätsverbesserung gegenseitig informieren.  

4) Der Lieferant muss darüber hinaus in seinen Quali-
tätsaufzeichnungen für alle Produkte festhalten, 
wann, in welcher Weise und durch wen die mängel-
freie Herstellung der Lieferung gesichert wurde. Diese 
Nachweise sind 15 Jahre aufzubewahren und uns bei 
Bedarf vorzulegen.  

5) Gibt der Lieferant vor Ablauf der 15-Jahres-Frist sei-
nen Geschäftsbetrieb auf, so hat er uns die Unterla-
gen zu diesem Zeitpunkt kostenfrei zu überlassen. 

6) Vorlieferanten hat der Lieferant im Rahmen der ge-
setzlichen Möglichkeiten im gleichen Umfang zu ver-
pflichten.  

7) Soweit Behörden, die für die Produktsicherheit, Ab-
gasbestimmungen u.ä. zuständig sind, sowie unsere 
Abnehmer zur Nachprüfung bestimmter Anforderun-
gen Einblick in den Produktionsablauf und die Prüfun-
terlagen von uns verlangen, erklärt sich der Lieferant 
auf Bitten von uns bereit, ihnen in seinem Betrieb die 
gleichen Rechte einzuräumen und dabei jede zumut-
bare Unterstützung zu geben. 

8) Für Materialien (Stoffe, Zubereitung) und Gegenstän-
de (z.B. Güter, Teile, technische Geräte, ungereinig-
tes Leergut) von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Ei-
genschaften und ihres Zustandes Gefahr für Leben 
und Gesundheit von Menschen, für die Umwelt sowie 
Sachen ausgehen können und die deshalb aufgrund 
von Vorschriften einer Sonderbehandlung in Bezug 
auf Verpackungen, Transport, Lagerung, Umgang 
und Abfallentsorgung erfahren müssen, wird der Lie-
ferant uns ein vollständig ausgefülltes Sicherheitsda-
tenblatt nach § 14 der Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV) und ein zutreffendes Unfallmerkblatt (Trans-
port) übergeben. Im Falle von Änderungen der Mate-
rialien oder der Rechtslage wird der Lieferant an uns 
aktualisierte Daten- und Merkblätter übergeben. 

 

§ 10 Mängelanzeige 
 

1) Soweit nicht nachstehend abweichend geregelt, ver-
zichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten 
Mängelrüge. 

2) Bei Waren, bei denen der Mangel erst bei der Verar-
beitung durch uns und/oder den Einbau bei den Ab-
nehmern von uns festgestellt werden kann, erfolgt die 
Mängelrüge noch rechtzeitig, wenn sie innerhalb einer 
Woche nach Feststellung des Mangels bei uns oder 
bei Einbau bei den Abnehmern nach Eingang der 
Mängelrüge des Abnehmers von uns erfolgt.  

3) Sollten wir von unserem Abnehmer wegen eines 
Mangels – trotz Nichteinhaltung der Regelung über 
die ordnungsgemäße Rüge - in Anspruch genommen 
werden, so ist die Mängelrüge von uns noch rechtzei-
tig, wenn die Mängelrüge unsererseits 7 Tage nach 
Geltendmachung des Mangels durch den Abnehmer 
von uns erfolgt.  

4) Können wir wegen eines Mangels, der darauf beruht, 
dass der Lieferant und/oder sein Gehilfe und/oder der 
Hersteller und/oder sein Gehilfe unzutreffende Aus-
sagen über die Beschaffenheit des Liefergegenstan-
des gemacht hat, in Anspruch genommen werden, so 
erfolgt die Mängelrüge rechtzeitig, wenn wir diesen 
Mangel gegenüber dem Lieferanten 14 Tage nach 
Mängelanzeige durch den Abnehmer von uns rügen.  

5) Stellen auch die nach Abs. (2) – (4) geregelten Sach-
verhalte eine Einschränkung der Rechte des Lieferan-
ten aus § 377 HGB dar, so verzichtet der Lieferant auf 
den Einwand der verspäteten Mängelrüge. 

6) Die vor der Feststellung der Mängel etwa erfolgte 
Zahlung des Kaufpreises stellt keine Anerkennung 
dar, dass die Ware frei von Mängeln ist und vor-
schriftsmäßig geliefert wurde.  

 

§ 11 Sachmängel 
 

1) Im Falle mangelhafter Lieferung gelten – soweit nicht 
abweichend in diesen Einkaufsbedingungen oder an-
deren Vereinbarungen zwischen den Parteien etwas 
anderes vereinbart ist – die gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Lieferan-
ten.  

2) Auf mangelhafte Abrufaufträge findet die Regelung 
des § 8 Abs. (5) dieser Einkaufsbedingungen ent-
sprechend Anwendung. 

3) Soweit nicht nachstehend abweichend geregelt, be-
trägt die Verjährungsfrist für Sachmängelansprüche, 
die nicht ein Bauwerk betreffen und keine Sachen 
sind, die für ein Bauwerk üblicherweise verwendet 
werden, 24 Monate ab dem Zeitpunkt, ab dem der 
Liefergegenstand von uns weiterbearbeitet wird, 
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höchstens jedoch 30 Monate ab Ablieferung des Lie-
fergegenstandes bei uns.  

4) Die Hemmung der Verjährungsfrist richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, 
dass die Hemmung der Verjährung im Zeitpunkt des 
Eingangs der Mängelanzeige beim Lieferant beginnt. 
Bei mehreren Nachbesserungsversuchen zur Beseiti-
gung des Mangels ist die Verjährung mindestens für 
weitere 3 Monate, gerechnet ab dem letzten Nach-
besserungsversuch, gehemmt. 

 

§ 12 Produzentenhaftung 
 

1) Die an uns zu liefernden Materialien und Teile sind – 
sofern nicht abweichend etwas anderes bestimmt ist 
– für weltweit vertriebene Produkte bestimmt.  

2) Der Lieferant hat alle Kontrollen der von ihm herge-
stellten und/oder gelieferten Erzeugnisse unabhängig 
von einer etwaigen Eingangskontrolle durch uns vor-
zunehmen und ist für die fehlerfreie Beschaffenheit 
des Liefergegenstandes verantwortlich. Die von uns 
etwaige vorgenommene eigene Kontrolle entlastet 
den Lieferant nicht. 

3) Auf die Ansprüche von uns gegenüber dem Lieferant 
wegen Produzentenhaftung finden die gesetzlichen 
Bestimmungen Anwendung. Soweit die gesetzlichen 
Bestimmungen für Sachverhalte keine Regelung ent-
halten, bei denen wir trotzdem wegen Produzenten-
haftung oder wegen Verletzung behördlicher Sicher-
heitsvorschriften oder Verletzung von Schutzpflichten 
nach in- oder ausländischem Recht in Anspruch ge-
nommen werden können, so hat der Lieferant uns 
den hierdurch entstehenden Schaden einschließlich 
der Kosten der Rechtsverfolgung zu ersetzen, soweit 
der Lieferant das für den Fehler ursächliche oder feh-
lerhafte Lieferteil geliefert hat. Die Haftung des Liefe-
ranten besteht auch bei Nichtverschul-
den/Nichtvertretenmüssen des Lieferanten, sofern wir 
aufgrund verschuldensunabhängiger Haftung wegen 
dieser fehlerhaften Lieferanteile nach in- oder auslän-
dischem Recht in Anspruch genommen werden. Auf 
das Verhältnis zwischen uns und dem Lieferanten fin-
den die gleichen Beweislastregeln wie auf das Ver-
hältnis zwischen dem Geschädigten und uns Anwen-
dung. Sind für denselben Schaden mehrere nebenei-
nander zum Schadensersatz verpflichtet, so findet § 5 
ProdhaftG Anwendung. Liegt ein Mitverschulden von 
uns vor, so findet § 6 ProdhaftG Anwendung. Sind wir 
und/oder der Abnehmer von uns wegen eines Feh-
lers, für den der Liefergegenstand des Lieferanten ur-
sächlich war, zum Rückruf verpflichtet oder ist die 
Durchführung eines Rückrufes zumindest angemes-
sen und/oder sind wir zur Kostenübernahme der 

Rückrufkosten verpflichtet, so ist der Lieferant zur 
Kostenübernahme gegenüber uns verpflichtet. Sind 
die Kosten aufgrund mehrerer Verantwortlicher aufzu-
teilen, so finden die §§ 5, 6 ProdhaftG entsprechend 
Anwendung. 

4) Der Lieferant verpflichtet sich zum Abschluss einer 
entsprechenden Haftpflichtversicherung, insbesonde-
re zum Abschluss einer ausreichenden Produkthaft-
pflichtversicherung, die auch die Rückrufkosten ein-
schließt. Auf Verlangen von uns hat der Lieferant den 
Abschluss dieser Versicherung unverzüglich nachzu-
weisen. 

 

§ 13 Fertigungsmittel 
 

1) Von uns hergestellte Stoffe oder Teile bleiben Eigen-
tum von uns und müssen mit dem Hinweis auf unser 
Eigentum gekennzeichnet werden. Sie dürfen nur be-
stimmungsgemäß verwendet werden. Die Verarbei-
tung von Stoffen und der Zusammenbau von Teilen 
erfolgt für uns. Es besteht Einvernehmen, dass wir 
Miteigentümer an den unter Verwendung der mit un-
seren Stoffen und Teilen hergestellten Erzeugnisse 
im Verhältnis des Wertes der Beistellung zum Wert 
des Gesamterzeugnisses werden. Die Übergabe wird 
durch die Vereinbarung ersetzt, dass die Waren bis 
zum vereinbarten Liefertermin zur Bearbeitung in Be-
sitz des Lieferanten verbleiben und für uns getrennt 
verwahrt werden. 

2) Auf unser Eigentum wird der Lieferer etwaige Gläubi-
ger, die in diese Gegenstände die Zwangsvollstre-
ckung betreiben wollen, hinweisen und uns unter 
Übergabe der erforderlichen Unterlagen über etwaige 
geplante oder durchgeführte Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen an diesen Gegenständen unterrichten. 

3) Unterlagen aller Art, die wir dem Lieferanten zur Ver-
fügung stellen, wie Muster, Zeichnungen, Modelle und 
dergleichen sind auf Verlangen von uns kostenlos zu-
rückzusenden und dürfen nicht an Dritte ausgehän-
digt oder mitgeteilt werden. 

4) Der Lieferant ist verpflichtet, die beigestellten Stoffe 
und Teile gegen alle Risiken, insbesondere Feuer und 
Diebstahl, auf seine Kosten ausreichend zu versi-
chern und auf Anforderung den Abschluss der Versi-
cherung nachzuweisen.  

5) Formen, Modelle, Betriebsmittel etc. dürfen nur mit 
schriftlicher Zustimmung von uns vernichtet werden. 
Der Lieferant ist verpflichtet, in regelmäßigen Abstän-
den sowie jederzeit auf Verlangen von uns eine Auf-
stellung der Fertigungsmittel, an denen uns Eigentum 
oder Miteigentum zusteht, zuzuleiten. 
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6) Auf Verlangen von uns hat der Lieferant die ihm von 
uns zur Verfügung gestellten Stoffe, Teile, Formen, 
Modelle, Betriebsmittel oder sonstige Fertigungsmittel 
unverzüglich – spätestens binnen eines Tages – her-
auszugeben. Besteht ein Miteigentum des Herstellers 
hieran, so erfolgt die Herausgabe Zug um Zug gegen 
Vergütung des Miteigentumsanteils. Besteht Streit 
über die Höhe des Miteigentumsanteils, so können 
wir durch Stellung einer Bürgschaft in Höhe des strei-
tigen Betrages ein Zurückbehaltungsrecht wegen die-
ses Miteigentumsanteils des Lieferanten abwenden. 

7) Im übrigen ist ein Zurückbehaltungsrecht des Liefe-
ranten an den Fertigungsmitteln ausgeschlossen, so-
fern die Forderung, auf die das Zurückbehaltungs-
recht gestützt wird, zwischen den Parteien streitig ist 
oder nicht rechtskräftig festgestellt ist. 

8) Soweit die uns gem. Abs. (1) zustehenden Siche-
rungsrechte den Einkaufspreis aller von uns noch 
nicht bezahlter Vorbehaltsware um mehr als 10 % 
übersteigen, sind wir auf Verlangen des Lieferanten 
zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer 
Wahl verpflichtet.  

 

§ 14 Service/Ersatzteilbelieferung  
 

1) Der Lieferant ist verpflichtet, hinsichtlich der von ihm 
gelieferten Teile einen ausreichenden Service wäh-
rend der gesamten üblichen Lebensdauer der von 
ihm gelieferten Lieferteile zu erbringen. 

2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns während der gesam-
ten üblichen Lebensdauer der von ihm gelieferten 
Produkte mit ausreichenden Ersatzteilen zu beliefern.  

 

§ 15 Geschäftsgeheimnisse  
 

1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung und 
alle hiermit zusammenhängenden kaufmännischen 
und technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheim-
nisse zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch 
nach Beendigung des Liefervertrages, bis dieses Ge-
schäftsgeheimnis ohne Mitwirkung des Lieferanten of-
fenkundig geworden ist.  

2) Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterla-
gen, wie Zeichnungen, Modelle und dergleichen oder 
nach von uns vertraulich gemachten Angaben oder 
mit unseren Werkzeugen oder nachgebauten Werk-
zeugen angefertigt sind, dürfen vom Lieferanten we-
der selbst verwendet noch Dritten angeboten oder ge-
liefert werden.  

3) Teile, die wir in Zusammenarbeit mit dem Lieferant 
entwickelt oder weiterentwickelt haben, dürfen vom 
Lieferant nur mit schriftlicher Zustimmung von uns an 
Dritte geliefert werden. 

4) Soweit der Lieferant Sublieferanten zur Erfüllung 
seiner Lieferverpflichtung gegenüber uns einschaltet, 
hat er sicherzustellen, dass diese ebenfalls im Um-
fang des § 15 Abs. 1 und 2 zur Geheimhaltung ver-
pflichtet sind. Soweit von uns gewünscht, hat der Lie-
ferant eine entsprechende schriftliche Vereinbarung 
mit seinem Sublieferanten uns vorzulegen. 

 

§ 16 Schlussbestimmungen 
 

1) Auf die Einkaufsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Lieferant 
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. Die Anwendung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenverkauf – CISG – ist ausgeschlos-
sen.  

2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge-
benden Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unterneh-
mens und nach unserer Wahl auch der Gerichtsstand 
des Lieferanten.  

3) Stellt eine Vertragspartei ihre Zahlung ein oder wird 
das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen oder ein 
gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsver-
fahren beantragt, so ist der andere Vertragspartner 
berechtigt, für den nicht erfüllten Teil vom Vertrag zu-
rückzutreten. Weitergehende Ansprüche bleiben hier-
von unberührt.  

4) Sollte eine Bestimmung in diesen Einkaufsbedingun-
gen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmun-
gen oder Vereinbarungen nicht berührt. Handelt es 
sich bei der unwirksamen Vereinbarung nicht um All-
gemeine Geschäftsbedingungen, so sind die Parteien 
verpflichtet, die unwirksame Vereinbarung durch eine 
wirksame Vereinbarung zu ersetzen, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der unwirksamen Vereinbarung in 
rechtlich wirksamer Weise möglichst nahe kommt. 
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